
Vorlage Nr.: JHA/127/2023

Az.: 416.334

Datum: 07.02.2023

Betreff:

Nachwahl des 2. stellvertretenden Vorsitzenden des Jugendhilfeausschusses

Beratungsfolge Termin Status

Jugendhilfeausschuss 07.03.2023 öffentlich

Beschlussantrag:

Als 2. Stellvertretende/r Vorsitzende/r des Jugendhilfeausschusses wird

___________________________________ gewählt.



2

1. Sachverhalt

Gemäß § 3 der Satzung des Jugendamtes des Main-Tauber-Kreises besteht der

Jugendhilfeausschuss aus dem / der Vorsitzenden, 15 stimmberechtigten und 6 beratenden

Mitgliedern verschiedener Institutionen.

Der Ausschuss wählt aus seiner Mitte einen oder mehrere stellvertretende Vorsitzende. Diese

vertreten den Landrat bzw. den Ersten Landesbeamten, wenn er mit dem Vorsitz beauftragt ist.

Für die derzeitige Amtszeit des Jugendhilfeausschusses wurden in der Sitzung am 08.10.2019

gewählt:

1. Stellvertreter: Herr Elmar Haas, Ahorn

2. Stellvertreter: Herr Wolfgang Pempe, Tauberbischofsheim

Herr Pempe, stimmberechtigter Vertreter der Verbände der freien Wohlfahrtspflege im Main-

Tauber-Kreis, scheidet aufgrund seines Eintritts in den Ruhestand aus dem Gremium aus.

Die Liga der freien Wohlfahrtspflege hat Herrn Werner Fritz, ebenfalls stimmberechtigter

Vertreter der Verbände der freien Wohlfahrtspflege im Main-Tauber-Kreis, für die Nachwahl

zum 2. stellvertretenden Vorsitzenden im Jugendhilfeausschuss vorgeschlagen.

2. Alternativen

Keine.

3. Finanzielle Auswirkungen

Keine.

Verfasser/-in: Martin Frankenstein

Bereich/Amt: Dezernat für Jugend, Soziales und Gesundheit / Jugendamt

Dezernatsleitung: Elisabeth Krug


